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b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „länger als“ durch das Wort „mindes-

tens“ ersetzt. 

4. In § 6 Abs. 4 werden die neuen Sätze 2 bis 7 angefügt: 

„Die Berechnung der Beschäftigtenanzahl erfolgt ohne Differenzierung zwischen 

Voll- und Teilzeitbeschäftigten, es sei denn, der Betriebsstätteninhaber teilt ge-

genüber der zuständigen Landesrundfunkanstalt schriftlich mit, eine Berechnung 

unter Berücksichtigung der vorhandenen Teilzeitbeschäftigten zu wählen. In die-

sem Fall werden Teilzeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen wöchentlichen Ar-

beitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5, von nicht mehr als 30 Stunden 

mit 0,75 und von mehr als 30 Stunden mit 1,0 veranschlagt. Ergibt sich im Jah-

resdurchschnitt eine Beschäftigtenzahl mit Dezimalstellen, so ist abzurunden. Die 

Mitteilung der gewählten Berechnungsmethode hat bei der Anzeige nach § 8 

Abs. 1 Satz 1, im Übrigen zusammen mit der Mitteilung der Beschäftigtenanzahl 

nach § 8 Abs. 1 Satz 2 zu erfolgen. Die Berechnungsmethode kann nur einmal 

jährlich innerhalb der Frist und mit der Wirkung des § 8 Abs. 1 Satz 2 geändert 

werden. Eine Kombination der Berechnungsmethoden innerhalb des jeweils vo-

rangegangenen Kalenderjahres nach § 8 Abs. 1 Satz 2 ist unzulässig.“ 

5. In § 9 Abs. 1 Satz 4 Halbsatz 2 wird die Verweisung auf „§ 11 Abs. 5“ durch die 

Verweisung auf „§ 11 Abs. 6“ ersetzt. 

6. § 10 Abs. 6 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„Ersuchen um Vollstreckungshilfe gegen Beitragsschuldner, deren Wohnsitz oder 

Sitz in anderen Ländern liegt, können von der nach Absatz 5 zuständigen Lan-

desrundfunkanstalt oder von der Landesrundfunkanstalt, in deren Bereich sich 

die Wohnung, die Betriebsstätte oder der Sitz des Beitragsschuldners befindet, 

unmittelbar an die dort zuständige Vollstreckungsbehörde gerichtet werden.“ 

7. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

  aa) In Satz 1 werden die Wörter „im Wege des Ersuchens“ gestrichen. 

 bb) Es werden folgende neue Sätze 2 bis 4 eingefügt: 

  „Öffentliche Stellen im Sinne von Satz 1 sind solche, die zur Übermitt-

lung der Daten einzelner Inhaber von Wohnungen oder Betriebsstätten 

befugt sind. Dies sind insbesondere Meldebehörden, Handelsregister, 

Gewerberegister und Grundbuchämter. Nichtöffentliche Stellen im Sinne 
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